
Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf das Abkommen ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes anzuwen-
den, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 105 Absatz 3 des Grund -
gesetzes erforderlich, da das Aufkommen aus den von dem Abkommen betrof-
fenen Steuern gemäß Artikel 106 Absatz 2, 3 und 6 des Grundgesetzes ganz
oder zum Teil den Ländern oder den Gemeinden zusteht. Die Zustimmung des
Bundesrates ist zudem nach Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes erforder-
lich, da Regelungen über Verwaltungsverfahren im Abkommen auch von den
Ländern zu beachten sind.

Zu Artikel 2

Nach Artikel 17 Absatz 2 des Abkommens besteht – anders als nach dem bis-
herigen Abkommen  – ein ausschließliches Besteuerungsrecht des Quellen -
staates für Sozialversicherungsrenten, das heißt, aus Deutschland stammende
 Sozialversicherungsrenten an in Israel ansässige Rentenbezieher können künftig
allein in Deutschland  besteuert werden. An in Israel ansässige Empfänger ge-
zahlte Sozialversicherungsrenten enthalten allerdings vielfach Bestandteile, die
nach nationalem Recht steuerbefreit sind oder nach dem Abkommen nicht
in  Deutschland  besteuert werden können. So können Vergütungen, die als
 Entschädigung für politische Verfolgung oder für Unrecht oder Schäden auf-
grund von Kriegshandlungen (einschließlich Wiedergutmachungsleistungen)
 gezahlt werden, nach  Artikel 17 Absatz 3 des Abkommens in keinem der beiden
Vertragsstaaten  besteuert werden. Nach nationalem Recht sind Leistungen, die
auf Grund  gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozialis -
tischen Unrechts gewährt werden (§ 3 Nummer 8 des Einkommensteuer -
gesetzes – EStG), sowie Renten, die aus der gesetzlichen Rentenversicherung
an Verfolgte im Sinne des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes gezahlt
 werden (§ 3 Nummer 8a EStG), steuerfrei.

Diese nicht der deutschen Besteuerung unterliegenden Rentenbestandteile las-
sen sich nur schwer von anderen Rentenbestandteilen abgrenzen; insbesondere
ist eine automationstechnische Erfassung nicht möglich. Deshalb soll unter ver-
waltungsökonomischen Aspekten das deutsche Besteuerungsrecht bis 2040
nicht wahrgenommen werden. Durch die vorgesehene zeitliche Begrenzung des
Verzichts auf das deutsche Besteuerungsrecht dürfte der Zeitraum des mög -
lichen Bezugs von Sozialversicherungsrenten durch Verfolgte des NS-Regimes
abgedeckt sein.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82
 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Abkommen nach seinem Artikel 29
Absatz 2 in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Positiv hervorzuheben ist, dass die durch das Abkommen vom 21. August 2014
vorgesehene Abschaffung der Anrechnung fiktiver, tatsächlich nicht gezahlter
israelischer Quellensteuern (im Vergleich zum bisherigen Abkommen aus dem
Jahr 1962) zu einer geringeren Anrechnung der israelischen Steuer auf die deut-
sche Steuer führt. 

Die Änderungen des Abkommens zwischen Deutschland und Israel führen
 insgesamt betrachtet zu geringfügigen Steuermehreinnahmen. Durch die Ein -
führung einer Umschwenkklausel, die künftig einen Wechsel von der Frei -
stellungsmethode zur Anrechnungsmethode zugunsten Deutschlands ermög-
licht, könnten sich weitere positive Effekte auf das deutsche Steueraufkommen
ergeben.
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Durch die Erweiterung des Informationsaustauschs auf Informationen, die zur
Durchsetzung des nationalen Rechts der Vertragsstaaten in Bezug auf die
 Abkommensteuern erforderlich sind, wird eine zutreffendere Besteuerung er -
wartet. 

Unternehmen, insbesondere mittelständischen Unternehmen, entstehen durch
dieses Gesetz keine unmittelbaren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und
das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind von dem
Gesetz nicht zu erwarten.
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